
Checkliste Anerkennungen Bildende Kunst 
 
Grundsätzliches, wie gehe ich vor: 
 

• Informationen zu Anerkennungen und Feststellung Gleichwertigkeit studieren, 
nach den Guidelines Anerkennungen sowie der Ausfüllhilfen Anerkennung 
vorgehen.  

• Beratungen können vereinbart werden, wenn Sie sich mit der Materie vertraut 
und einen ersten Antragsentwurf gemacht haben. 

 
Häufige Fehler beim Ausfüllen des Antrags – Tipps: 
 

• In jeder Position ist die anzuerkennende, nicht an der Akademie 
absolvierte Studienleistung der gleichwertigen Lehrveranstaltung aus 
dem aktuell inskribierten Studiengang an der Akademie 
gegenüberzustellen.  

• Fehlt die Gegenüberstellung, wird die LV zur Anerkennung als Freifach 
beantragt.  

• Die gewählten LVs müssen die entsprechende Kennziffer im Campus 
Online aufweisen. Diese finden sich in der Rubrik „Stellung im 
Studienplan/ECTS-Credits“ (linke Seite) mit Informationen zur 
Zuordnung im Studienplan, Studienabschnitt, ECTS und SWS. 

• Das Studium der Bildenden Kunst hat die Kennziffern 605 (1. 
Studienabschnitt), 606 (2. Studienabschnitt) und 607 (2. 
Studienabschnitt, Studienzweig von 605).  

• Lehrveranstaltungsnummer der Bildenden Kunst im Campus Online 
beginnen mit 050. Theoretische LVs der Kunst-, Kultur- und 
Naturwissenschaften sowie Geschlechterforschung beginnen mit 040, 
hier müssen Sie überprüfen, ob im Campus Online die Kennziffern 605, 
606 oder 607 angegeben sind.  

• Lehrveranstaltungen aus anderen Studienprogrammen der Akademie 
(Architektur, künstlerisches Lehramt, Bühnengestaltung, Konservierung 
und Restaurierung, Master Critical Studies und die 
Doktoratsprogramme) gehören nicht zum Curriculum der Bildenden 
Kunst, können aber fallweise anerkannt sein. Überprüfen Sie 
Kennziffern und Studienplanzuordnung.  

 
Welche Unterlagen muss ich einreichen: 
 

• Originalzeugnisse in Deutsch, Englisch oder in einer beglaubigten 
Übersetzung 

• Dokumente aus manchen Ländern benötigen zur Beglaubigung eine 
sogenannte Apostille. Informationen durch die Studienabteilung.  

• Umrechnungstabelle zur Benotung, so sie nicht dem Notenschema von 
1-5 entspricht.  

• Lehrveranstaltungsbeschreibungen, wenn der Inhalt nicht eindeutig aus 
dem Titel hervor geht.  

• Komplett ausgefüllter und unterschriebener Antrag 



• Persönliche Abgabe für Anerkennungen aus Vorstudien im 
Institutssekreteriat 

Digitale Übermittlung für Anerkennungen aus Mobilitätsprogrammen an 
die_den Vorsitzende_n der Curriculakommission unter 
cuko_biku@akbild.ac.at.  


